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SonderHusgabe.
Aekannlrnachung

Nr. 811. 3. 17. A. Z. @. 1
betreffend Regelung der Arbeit in Web-,
Wirk- und Strickstoffe verarbeitenden Gewer¬

bezweigen.
Auf Grund des 8 9 Buchstabe b des Gesetzes über den

Belagerungszustand vom 4. Juni 1851*) in Lerbindung mit dem
Gesetz vom 11. Dezember 1915 betreffend Abänderung ' des Ge¬
setzes vom 4. Juni 1851 (Reichsgesetzbl. S . 813) wird folgendes
im Interesse der öffentlichen Sicherheit zur allgemeinen Kenntnis
gebracht:

Für gewerbliche Betriebe, in denen die Anfertigung oder
Bearbeitung von Männer - oder Knabenkleidung (Nöcken, Hosen,
Westen, Mänteln, Mützen), Frauen- und Kinderbekleidung(Män-
teln, Kleidern, Blusen, Weißwaren, Umhängen, Schürzen, Kor¬
setts) oder von weißer und bunter Wäsche im Großen erfolgt —
Kleider- und Wäschekonfektion, — einschließlich der von diesen
Betrieben ausgeführten Anfertigung nach Maß , sowie für die
gewerblichen Betriebe, in denen Gebrauchsgegenständeganz oder
überwiegend aus Web-, Wirk- oder Strickstoffen, aus Wollen,
Filzen (säcke, Rücksäcke, Zelte, Stoffschuhe, Gamaschen, Schirme,
Steppdecken und dergl ) im Großen hergestellt werden, gelten die
nachstehenden Vorschriften. Anfertigung oder Bearbeitung im
Großen liegt auch vor, wen» zwar in ' dem einzelnen/ Betriebe
selbst nur eine beschränkte Stückzahl der Ware angefertigt oder
bearbeitet wird, wenn jedoch der Unternehmer, für den der Be¬
trieb arbeitet, die Ware in Massen Herstellen läßt.

8 1-
5Bet den gegen Zeitlohn (Tage-, Wochenlohn) beschäftigten

Arbeitern dürfen die Stundenlohnsätze, bei den gegen Stücklohn
beschäftigten Arbeitern die Stücklohnsätze nicht geringer als die
am 1. Februar 1916 gezahlten sein. Zu dem danach erzielten
Verdienst haben die Betriebsunternehmer einen Zuschuß in Höhe
von einem Zehntel des verdienten Betrages zu leisten, sofern
rächt der für dw Woche erzielte Verdienst das Neunfache des
Orlslohns (ortsüblichen Tagelohns) überschreitet. Die Zuschüsse
smd in die Arbeitsbücher (Rechenbücher) und Lohnbücher einzu-
tragen und deutlich als Zuschüsse kenntlich zu machen.

8 2.
Beschäftigung antzrrkatk der Betriebe

der Unternehmer.
Soweit die Anfertigung der gewerblichen Erzeugnisse für

die Betriebe der Unternehmer außerhalb der Arbeitsstätten der
letzteren erfolgt, gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

I . Für die Inhaber von Arbeitsstuben und sonstige Personen,
welche für die Betriebsunternehmer (Auftraggeber) Stoffe
zuschneiden, verarbeiten oder ausgeben, für die Arbeiter
(Arbeiterinnen), welche innerhalb der Arbeitsstuben mit der

*) Wer in einem in Belagerungszustand erklärte» Orte oder Distrikte b)
ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während desselben
vom Militürbefehlshaber im Interesse der öffentlichen Sicherheit er-
lassenes Verbot Übertritt, oder zu solcher llebertretung uUffordest oder
anreizt, soll, wenn die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheits¬
strafe bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden.
Beim Vorliegen mildernder Umstände kann auf Haft oder auf Geld¬
strafe bt« zu fünfzehnhundert Mark erkannt werden.

Anfertigung der Erzeugnisse beschäftigt sind, und für dieje¬
nigen Arbeiter (Arbeiterinnen), welche die gewerblichen Er¬
zeugnisse zu Hause selbst Herstellen(Heimarbeiter , Heimar-
beltermnen, Hausarbeiter, Hausgewerbetreibende und dergl.)
dürfen die Stücklohnsätze nicht geringer sein, als sie am 1.
Februar 1916 waren.

2. Die Betriebsunternehmerhaben, sofern sie die Heimarbeiter,
Hausarbeiter und dergl. unmittelbar beschäftigen zu dem
von diesen erzielten Verdienst einen Zuschuß in Höhe von
einem Zehntel des verdienten Betrages zu leisten.

Im übrigen ist der Arbeitsverdienst der in den Ar-
beitsstuben oder als Heimarbeiter, Hausarbeiter und dergl.
beschäftigten Personen von den Inhabern der Arbeitsstuben
oder den sonst die Ausgabe der Arbeit vermittelnden Per¬
sonen (Ausgebern, Faktoren, Zwischenmeister und dergl.)
durch Zuschüsse um ein Zehntel zu erhöhen.

Die Zuschüsse(Abs. 1, 2) sind in die Arbeitsbücher
(Rechenbücher) und Lohnbücher einzutragen und deutlich
als Zuschüsse kenntlich zu machen.

Die Betriebsunternehmer (Auftraggeber) haben den
Inhabern der Arbeitsstuben und den sonst die Arbeitsaus-
gäbe vermittelnden Personen als Ersatz für die verauslagten
Zuschüsse einen Zuschlag von sieben Hundertsteln zur Lohn¬
summe zu zahlen. Die bezeichneten Zwischenpersonenhaben
innerhalb drei Tagen nach der Lohnzahlung jedesmal ein
Verzeichnis der von ihnen gezahlten Löhne dem zuständigen
Gewerbeaufsichtsbeamten*' ) einzureichen. Aus dem Per-
zeichnis muß der Name und die Wohnung jedes Arbeiters
(jeder Arbeiterin), der von ihm verdiente Lohn , der ihm
gezahlte Zuschuß und die danach sich ergebende Gesamt¬

summe des ihm gezahlten Lohnes ersichtlich sein.
. .. 8 3.

In den Betriebsräumen der Unternehmer, ist an deutlich
sichtbarer Stelle und in deutlich lesbarer Schrift ein Anschlag
gemäß Buchstabea untenstehenden Musters anzubringen.

In den Betriebsräumen der Unternehmer und der die Aus¬
gabe von Arbeit für sie vermittelnden Personen (Ausgeber , Fak¬
toren, Zwlschenmeister und dergl.), in denen Arbeit für Heimar¬
beiter, Hausarbeiter und dergl. ausgegeben oder abgenommen
wird, sowie in den Arbeitsstuben ist an der Außen- und der
Innenseite der Eingangs- und Ausgangstüren an deutlich sicht-
barer Stelle und in deutlich lesbarer Schrift ein Anschlag gemäß
Buchstabe b untenstehenden Musters anzubringen.

8 4-
Die Betriebsuiiternehnier, die Inhaber von Arbeitsstuben

und die sonst die Ausgabe der Arbeit vermittelnden Personen
(Ausgeber, Faktoren, Zivischenmeister und dergl .) sind verpflichtet,
dem zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten Einsicht in ihre Lohn¬
listen und sonstigen Bücher soweit zu gestatten, als zur Fest¬
stellung der Richtigkeit der gezahlten Lohne erforderlich ist.

8 5.
Die Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft

und an die Stelle der Bekanntmachunqvom 4. April 1916 Nr.
Bst. I 1391/3. 16. K. RA

Für die unter diese Bekanntmachung fallenden Betriebe hat
die Bekanntmachung Nr. W. M . 77/1. 16 K. R. A. vom Ja¬
nuar 1916, betreffend mit Kraft angetriebene Maschinen für
Konfektioiisarbeit keine Geltung.

Frankfurt ». Mat «. 20. Mai 1917.
Stellv ertr . Generalkommando de» 18 . Armeekorps.

**) Für Preußen ist zu setzen Gewerbeinspektor,
„ Bayern „ „ „ Gewerberat,
„ Sachsen „ „ „ Ortspolizeibehörde,
„ Württemberg„ „ Gewerbeinspektor.



3Jt«|l* *r.
a) Anschlag für Betriebsunternehmer (vergl. 8 3, Abs. 1

der Vorschriften) :
Auszug aus den Vorschriften des. .

vom. -. (§ 1).
Den innerhalb der Betriebe der Unternehmer beschäf-

tigten Arbeitern (Arbeiterinnen) ist bei der Lohnzahlung
ein Zuschuß in Höhe von einem Zehntel des verdienten
Lohnes zu zahlen, sofern nicht der für die Woche erzielte
Verdienst das Neunfache des Ortslohnes (ortsüblichen Ta¬
gelohns) überschreitet.

Die Lohnsätze für die angefertigten oder bearbeiteten
Gegenstände dürfen nicht geringer als die am 1. Februar
1916 gezahlten sein.
b) Anschlag für Betriebsunternehmer, Ausgeber, Faktoren,

Zwischenmeisteru . dgl. und für Inhaber von Arbeits¬
stuben (8 3 Abs. 2 der Vorschriften) :

Auszug aus den Vorschriften des.
vom. (§ 2).

Den außerhalb der Betriebe der Unternehmer beschäf¬
tigten Arbeitern (Arbeiterinnen) ist bei der Lohnzahlung
ein Zuschuß in Höhe von einem Zentel des verdienten
Lohnes zu zahlen.

Die Lohnsätze für die angefertigten oder verarbeiteten
Gegenstände dürfen nicht geringer als die am 1. Februar
1916 gezahlten sein. Arbeiten die Arbeiter (Arbeiterinnen)
in Arbeitsstuben gegen Zeitlohn (Tageslohn, Wochenlohn),
so dürfen die Stundenlöhne nicht geringer als die am 1.
Februar 1916 gezahlten sein.

An dir Zerre« Bürgermeister in
Coden, Wahlen, Ehringhausen, Elbingen, Ettinghausen, Girod,

Goldhausen, Guckheim, Härtlingen , Hahn, Halbs, Herschbach,
Hüblingen, Kleinholbach, Kölbingen, Kuhnhöfen, Meudt, Mittel¬
hofen, Molsberg, Nentershausen, Niedererbach, Niederahr, Nister-
Möhrendorf, Oberahr , Obererbach, Oberhausen, Oberroßbach,
Oberrod, Obersain, Pütschbach, Rennerod, Sainerholz, Sainscheid,
Salz , Salzburg , Stahlhofen, Steinefrenz, Waigandshain, Weiden¬
hahn, Westernohe, Winnen, Zehnhausen b. R.

Die Erledigung meiner Verfügung vom 14. 5. 17. betr. :
Aufstellung von Listen für die Heranziehung zum Hilfsdienst
wird nunmehr binnen 24 Stunden erwartet.

Mesterbnrg, den 19. Mai 1917. Der Landrat.

An die Zerre« Bürgermeister i«
Arnshöfen. Bilkheim, Brandscheid, Düringen, Eisen, Elbin¬

gen, Emmerichenhain, Ettinghausen, Görgeshausen, Großholbach,
Härtlingen, Hahn, Halbs, Hellenhahn-Schb. Herschbach, Homberg,
Hüblingen, Irmtraut , Kölbingen, Kuhnhöfen, Mähren, Meudt,
Mittelhofen, Nentershausen, Neunkirchen, Neustadt, Niederahr,
Niederroßbach, Niedersain, Nister-Möhrendorf, Nomborn, Ober¬
ahr, Obererbach, Oberhausen, Oberroßbach, Oberrod, Obersain,
Pottum , Pütschbach, Rehe, Rennerod, Ruppach, Sainerholz,Sain-
scheid, Salz , Salzburg , Seck, Stahlhofen, Steinefrenz, Waigands¬
hain, Waldmühlen, Wallmerod, Weidenhahn, Wengenroth, Wester¬
nohe, Winnen, Zehnhausen b. R.

Die Erledigung meiner Verfügung vom 16. d.Mts . Kreis¬
blatt 57. betr. Pferdemusterungen wird nunmehr binnen 24
Stunde« erwartet.

Mesterbnrg, den 19. Mai 1917. Der Kanbrat.

A« die Zerre« Bürgermeister i» Arnshöfen, Bilkheim,
Elsoff, Girod, Goldhausen, Halbs , Hellenhahn-Sch.. Herschbach
Irmtraut , Kölbingen, Kuhnhöfen, Meudt, Nister-Möhrendorf,
Oberrod, Obersain, Rennerod, Ruppach, Salz, Steinefrenz und
Zehnhausen b. R.

Die Erledigung meiner Verfügung vom 20. April 1917
Kreisblatt Nr . 48 betr. Kriegerehrung und Kriegergräberfürsorge
wird wiederholt in Erinnerung gebracht und nunmehr di » spä¬
test-«« rum 22. d. Mt«, bestimmt erwartet.

M- strrdurg, den 19. Mai 1917. Der Kandrot.

In zahlreichen ländlichen Gemeinden sollen noch in beträcht¬
licher Anzahl lederne Feuereimer vorhanden sein, die zum größ¬
ten Teile eine Verwendung nicht mehr finden, da inzwischen in
den meisten Orten Wasserleitung angelegt ist. Bei dem herrschen¬
den Ledermangel erscheint es geboten, alles einigermaßen zur
Schuhherstellung oder Schuhausbesserung geeignete Material die¬
sen Zwecken dienstbar zu machen.

Ich ersuche ergebenst, die in Betracht kommenden Gemein¬
debehörden unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Aufbringung
auch derartigen AltlederS hinzuweisen, sich wegen des Verkaufs
der Eimer mit der Ersatzsohlengesellschaft in Berlin , 8. W. 48.
Wilhelmstraße 8 ins Benehmen zu setzen.

Berlin. den 27. April 1917.
Der Minister dr» I ««er«.*

A« bi- Zerre« Bürgermeister dr» Kreise».
Abdruck zur Kenntnis und weiteren Veranlassung.
Mesterbnrg. den 15. Mai 1917.

Der Uorsttzende dr« Kreis au»sch« lse».

Lanävvirte!
Unser Zerr braucht «och dringend

Haftr«>« Mknchrn!
Den Pferden, die unter ständigen schwersten Anstrengungen

unseren Truppen an der Front Munition und Proviant ununter¬
brochen zuzuführen haben, fehlt es an dem notwendigen Kraft¬
futter.

Der Bedarf mutz unter alle»
Umstände» gedeckt werde» .

Das Heer hofft vertrauensvoll auf Euch, daß Ihr die er¬
forderlichen Mengen zur Verfügung stellen werdet. Große Ein¬
schränkungen und Opfer werden Euch dadurch auferlegt. Aber
der Dank und die Anerkennung des Vaterlandes wird Euch ge¬
wiß sein.

Landwirte!
Haltet Euch vor Augen: Es geht auch hier ums Ganze!

Versagt die Leistungsfähigkeitder Heerespferde, so wird der Ge¬
samterfolg gefährdet.

Das werdet Ihr nicht wollen.
Durch jede» nicht ««bedingt notwendige Korn, da»

»hr a« Gnre Pferde oder Euer Kietz verfüttert tzelft
Ihr ««seren Feinden. Durch sede« Korn, da» Ihr dem
Zerre gebt, helft Ihr zum endgüitigen Sieg beitrage«.
Liefert dar«»» sofort alles irgendwie

entbehrliche Futtergetreide
an die Magazine der Proviantämter oder der Kommn-

«aloerbände

für das Heer ab.
Solltet Ihr an der sofortige « Lieferung

verhindert sein, so sorgt wenigstens , datz das Ge¬
treide bis zur späteren Abgabe ausbewahrt wird.
Ich bin sicher, datz ich mich nicht vergeblich an
Euch gewandt habe.

Frankfurt o. M im Mai 1917. ^
Der stellv. Kommand. General.

Riedel, Generalleutnant.
Belr . : Ueröffentiichnng von Anzeigen über die
Beschäftigung von Arbeitskräfte « jeder Art.

Die Ziffer 2 a der diesseitigen Verordnung vom 26. Januar
1916 III b Ib Tgb.-Nr . 597/355 erhält folgenden Wortlaut:

a) die zahlenmäßige Angabe oder irgend ein Hinweis auf
\ die Höhe oder Art der Entlohnung oder ein Hsjiweis

auf besondere Vergünstigungen enthalten ist.
Frankfurt a. M.» den 15. April 1917.

Klriluprtretendes Generalkommando. 18. Armeekorps.
Abt. III b. Ib. Tgb.-Nr . 1842

Der stellv. KommandierendeGeneral:
Riedel,  Generalleutnant.

* **
Wird hiermit veröffentlicht. Die Verordnung vom 26. 1.

17 ist im Kreisblatt Nr. 23. vom 20. Februar abgedruckt.
Mesterbnrg. den 15. Mai 1917. Der Kandrot.

Pfingstverkehr.
Pfingstreisen und Ausflüge müssen in diesem Jahre unter¬

bleiben, weil die Lokomotiven und Wagen für Zwecke des Heeres,
der Kriegswirtschaft und Volksernährung gebraucht werden.

Sonderzüge für den Ausflugsverkehrwerden nicht gefahren.
Mit Zurückbleiben beim Reiseantritt oder unterwegs ist daher
zu rechnen. Die Eisenbahn benutzte nur, wer notgedrungen reisen
muß.
Königliche Eisenbahndircktion Frankfurt (Main ).

Die neuen

BezugsscheineA*undB1
sind zu haben in der

Kreisbatt -Druckerei.


	[Seite 1]
	[Seite 2]

